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Unsere Rundschreiben sind für unsere Mitglieder bestimmt. Die Weitergabe ist nicht gestattet! 

Themen in diesem Rundschreiben: 

1. Landwirte als Kooperationspartner für Forschungsprojekt gesucht 

2. Stoffstrombilanz 2020 

3. Marktstammdatenregister Solar 

4. TAM-Meldung in HIT für Tierhalter 

5. Willkommenslotsin der Landwirtschaftskammer 

1.   Landwirte als Kooperationspartner für Forschungsprojekt gesucht 

Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e. V. (ZALF) plant ein neues Forschungsprojekt, 
welches sich mit Ackerschlagsimulationen beschäftigt. Für die Validierung des Simulationsprogramms 
MONICA benötigt das Projekt deutschlandweite Ertragsdaten (Ertragskarten und/oder Absolut-
Ertrag/Waage) und ist daher auf die Unterstützung von Landwirten angewiesen. 

Für den Landwirt besteht die Möglichkeit, eine individuelle Simulation ihrer Schläge durch das ZALF 
durchführen zu lassen. Die untersuchte Fragestellung wird zusammen mit den Landwirten entwickelt 
und es wird zusätzlich eine kleine Aufwandentschädigung geleistet. Der Zeitaufwand für den Landwirt 
beschränkt sich auf das Weiterleiten der Ertragsdaten (ggf. gemeinsame Entwicklung der Fragestellung 
für die Simulation). Eine detaillierte Projektbeschreibung finden Sie auf der ABN-Homepage 

im Download-Bereich unter der Rubrik „Einladungen/Programme“. 

Bei Interesse wenden Sie sich direkt Frau Farina Sempel. Sie ist die Ansprechpartnerin und 
Projektkoordinatorin beim ZALF. Sie erreichen sie unter der Telefonnummer 0173-2006437 oder per 
Mail: farina.sempel@zalf.de 

2.   Stoffstrombilanz 2020 

Betriebe mit dem Wirtschaftsjahr 01.07. – 30.06. müssen bis zum 31.12.2020 die SSB auf dem 
Betrieb vorliegen haben. 
 

Zur Erinnerung welche Betriebe eine SSB benötigen: 
- Viehhaltende Betriebe, die Wirtschaftsdünger aufnehmen 
- Viehhaltende Betriebe über 2,5 GV/ha  

 

Folgenden Unterlagen werden zur Erstellung einer SSB benötigt: 
- Buchabschluss, gerne auch digital 
- Weidetage, Anzahl Tiere auf Mist 
- Lieferscheine Futtermittel (pro eingesetzten FM ein Lieferschein) 

3.   Marktstammdatenregister Solar 

Bis spätestens zum 31.01.2021 müssen alle Solaranlagen im Marktstammdatenregister registriert 
sein. Der Verstoß gegen diese Meldefrist kann zu Sanktionen im Bereich der EEG-Vergütung führen. 
Genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Sonderrundschreiben Marktstammdaten-
register Solaranlagen vom 05.03.2020. 

Bei Rückfragen zu diesem Thema oder wenn wir für Sie die Meldung vornehmen sollen, sprechen Sie 
uns gerne an. Die von uns für eine Meldung benötigten Unterlagen verbunden mit den Kosten können  
Sie ebenfalls dem Sonderrundschreiben vom 05.03.2020 entnehmen. 
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4.   TAM-Meldung in HIT für Tierhalter 

Ab dem 01.01.2021 haben Sie 14 Tage Zeit, Ihre Antibiotikameldungen in HIT einzugeben. 

1. Kontrollieren Sie in HIT, ob Sie als Mäster meldepflichtig sind (> 20 Masttiere/Halbjahr). 
2. Wenn Sie meldepflichtig sind und Antibiotika verabreicht haben, muss der Tierbestand 

gespeichert werden. 
3. Sollten Sie als Mäster keine Antibiotika verabreicht haben, ist kein Tierbestand zu speichern, 

jedoch eine Nullmeldung einzugeben. 
4. Antibiotika des vergangenen Halbjahres eintragen. 
5. Meldefrist für TAM ist der 14.01.2021. 
6. Frist für Maßnahmenpläne 2020/2 (bei Überschreitung von Kennzahl 2) ist der 31.01.2021. 

Diese sind an das Landeslabor zu senden: Landeslabor Neumünster, Max-Eyth-Str. 5, 24537 
Neumünster, FAX: 04321-90 49 59 62 oder E-mail: tierarzneimittel@lsh.landsh.de 

5.   Willkommenslotsin der Landwirtschaftskammer  

Geflüchtete, Personen mit Migrationshintergrund und Saisonkräfte aus EU- und Drittstaaten werden auf 
den landwirtschaftlichen Betrieben immer öfter eingesetzt. Die Willkommenslotsin Britta Küper von der 
Landwirtschaftskammer unterstützt Betriebsleitende bei der beruflichen Integration von Geflüchteten. 
Es werden Beratungsgespräche und Workshops angeboten. 

Weitere Infos sowie Beratung: Britta Küper; Telefon:04331-9453-215; Mail: bkueper@lksh.de 
https://www.lksh.de/de/beratung/beratung-zur-integration-gefluechteter/ 
 

Veranstaltungshinweise 

13.01.2021 

9:00-13:00 

Betriebsleiter-Seminar LK S-H 

Cross Compliance 
 Info siehe Einladung oder ABN-Homepage 

Schafflund 

Gasthof „Uspann“ 

14.01.2021 

9:00-12:30 

ABN Pflanzenschutz-Sachkundefortbildung 

Fortbildungsveranstaltung nach § 7 Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung 

 Termin bitte vormerken, Einladung und Informationen folgen! 

Sprakebüll  

Gasthof Paulsen 
Schafflund 

Gasthof „Utspann“ 

20.01.2021 

9:00-13:00 

Beriebsleiter-Seminar LK S-H 

DüngeVO: Reaktionsmöglichkeiten für Ackerbaubetriebe 
 Info siehe Einladung oder ABN-Homepage 

Schafflund 

Gasthof „Utspann“ 

 

Dez./Jan. 

  

RSHeG – Winter-Webinarreihe 

Mit unterschiedlichen Themen 
 Info siehe https://www.rsheg.de/aktuelles/termine 

 

Webinar 

Markt 

 Suche Grassilage aus dem Silo zu kaufen; Tel. 0174-1970911 

 

Ihr ABN-Beraterteam 


